
Uebel' eino angebliche Amnestie der AtheneI'.

In dem Leben des Thnkydides von Mal·ce1linus· findet sich
eine aulfallige Nachricht. über eine von den Athenern naoh der
Niederlage in Sicilien erlassene Amnestie, auffällig deshalb, weil
sieh sonst nirgendwo eine Spur dieser Amnestie naohweisen lässt.
Wir lesen nämlich hier (32-34) Folgendes: 6.tbu/Aor,; b' tv >A6~­

V<Xl~ arro Tfj<; <pulfi~ ~Aa6VTa ßIlXtqJ 6lXvaTqJ <pnCJtV arro6lXV€lv.
TOUTO b€ <pn(jt Zwrrupov lCJTOP€lv' wu<;; Tap 'MnVlXtOUr,; KaSobov
b€bwKEVm TO\r,; <puTaCJl rrA";v TWV TIE1CJ1CJTp<mbwv /AETa TIW
~TTav T";V EV I:1KEAi~' llKoVTa ouv atlT()v arro8av€\v ßt~ KaI.
TE6fjval €V TOt<;; Kl/AWVt01<; /lV11/llXCJ1. Kat KlXTaTlvwCJKE1V EtJ118Elav
E<Pn TWV VO/l140VTWV mhov €KTO<;; ./lev TETEAEUTI1KEVm, trrt Tfj<;;
be Tfj<; 'ATT1Kn<;; TE9ci<p8m' 11 lap OUK nv ETESn ~v TOl<; mx­
TPtflO1<; /AV~/AMI ~ KAEßbl,v TESEt<;; OUI( nv ETUX€V OUTE O'T~All<;

OUTE e1TlTpa/l/laTO<;;, ~ Ttf! Ta<pqJ rrpOO'KEl/lEVl1 TOU (JUYTpa<pEw<;;
/lnVUE1 TOUVO/-la. ahM bfjAOV ön KaSoboc;; eMEln TO\<; <PEUYOUCJ1V,
W<; Kat Q>lAOX.OPO<;; AETEI KlXt 6.n/l~TplOC;; EV TOl<; äPXOUO'lV. €TW
OE Zwrrupov AllPE1V VOlltZ:W AETovTa TOUTOV tv 0pqKlJ TETEhEU,­
TllKEVlXl, KUV aAllElEuE1V VO/AtZ:lJ Kpunrrrro<; lXUTOV. TO Ö' €V 'f'ra­
Ai~ Tt/-lalOV mhov Kat äAAOU<; AETE1V KEtCJSal /llt Kat CJ<pobpa
KlXTa'fEAMTOV ~.

A. Kirchho:ff hat in seiner Abhandlung über eine Urkunde
der Poleten von 01. 91, 3 (Jahrb. für Phil. 1860) S. 248 die
bezügliche Angabe als zuverlässige Ueberlieferung in Sohutz ge­
nommen und R. Schöll sohliesst sich im Hermes XIII S. 439 f.
dieser Ansioht an. Kirohho:ff glaubt nämlich, dass das Still­
sohweigen des Thukydides durch das Zeugniss eines Mannes wie
Philochoros aufgewogen werde, und ähnlich beruft sich Bohön
darauf, dass Didymos diese Thatsaohe nach den Zeugnissen der
Chronisten Demetrios des Phalel'eers und Philochoros berichte.
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Das mm ist freilioh klar, dass die ganze ausgesohriebene Stelle
mit ihrem Weohsel zwischen directer und indirecter Rede der
Beweisführung des Didymos angehört und also dieser sich auf
das Zeugniss des Philoohoros und Demetrios berufen hat; sehen
wir aber zu, was denn ihr Zeugniss eigentlich besagt, so findeu
wir nur die Thatsache der Zurückberufung (<>n I<&eobo~ tb6911
Toi~ lpEUYOUOW), keineswegs aber die Zeit, wann diese stattge­
funden habe, durch sie geWährleistet. Auch genügt jene That­
saohe an und für sioh vollständig zum Beweise dessen, was hier
bewiesen werden soll, dass Thukydides nämlich nach seiner Rück­
kehr aus der Verbannung den Tod gefunden habe. Denn dieser
Beweis ist ebenso~ erbracht, wenn das Zeugniss des Philochoros
und Demetrios sich auf die durch den Lysandrischen Frieden er­
folgte Amnestie bezieht. Wir sind also für die frühere Begl1a.­
digung lediglich auf das Zeugniss des Didymos oder vielmehr
des Zopyros, so weit uns dies. in ächter Gestalt vorliegt, ange­
wiesen.

Sehen wir denn zu, ob die Thatsa.che an sich haltbar ist.
Nun wäre freilioh das Stillsohweigen des Thukydides schon räthsel­
haft genug, da er des Näheren über den Hermenfrevel und die
Mysterienentweihung beriohtet hat, in deren manche flüchtig
geworden waren, denen' diese Begnadigung in erster Linie zu
Gute gekommen wäre. Dooh würde sich vielleicht fUr dieses
Stillsohweigen nooh eine Erklärung ersinnen lassen, so gut und
so schleoht als man sonst Beweggründe dafür zu erfinden weiss,
dass er auch andere zur Sache gehörige ThatsMheu absiohtlioh
verschwiegen habe. Aber man fragt sich: warnm ist denn Thu­
kydides selbst nicht in Folge dieser Amnestie, sondern erst nach
Beendigung des Krieges zurückgekehrt, da es für ihn doch vOm
grössten Interesse sein musste gewisse Dinge, namentlich die
Vorgänge bei der oligarchischen Reaction, die er so eingehend
gesohildert hat, an Ort und SteUe kennen zu lernen? Schöll
meint nun, Thukydides könne Grund gehabt haben trot.zdem die
Heimkehr für bedenklich und gefährlich zu halten, indem er auf
den Fall des Redners Andokides hinweist; dieselbe Ansicht. habe
Tbukydides auch noch naoh der Amnestie von 404 gehabt und
habe deshalb das ihn speoieU zur Ritckkehr ermächtigende Pse­
phisma des Oinobios abgewartet 1. Dies Psephisma aber hat

1 Eine andere Meinung suoht die Thatsache, dass weder die Am­
nestie von 413 nooh die von 404 dom Thukydides die Rückkehr ge-
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sicherlich eine andere Bedeutung. Wenn nämlich Pausanias I
23, 11 berichtet, Thukydides sei durch ein Psephisma des Oino­
bios zm'ückberufen worden, ~o hat das keinen anderen Sinn als
dass die im Exil Lebenden ü.erhaupt und also auch Thukydides
duroh jenen Volksbesohluss die Heimkehr erlangten 1. Denn staats­
reohtlioh ist es unbegreiflich, dass ausser der allgemeinen Amnestie
noch ein besonderer Beschluss derselben Art über ThukydideB
gefasst worden sei. Dann aber war auoh offenbar zur Ausfüh­
rung der bezüglichen Friedensbestimmuug ein besonderer Volks­
beschluss llöthigj denn in den Friedensbedingungen, die nach
Plut. 14 in FOl'm eines von den Ephoren gestellten Ulti­
matums nach Athen gelangten, war nur verordnet, dass die Vel'­
bannten und Flüchtigen zurückgerufen werden sollten 2. Also

stattet habe, durch die Annahme zu erklären, er sei wegen -rrpobOO"{a
znm Tod verurtheilt worden und habe sich der Vollziehung dieses Ur­
theils durch die Fluoht entzogen; deshalb hätten die Amnestiebeschiüsse
auf ihn keine Anwendung gefunden und sei für ihn eine besondere
Begnadigung nöthig gewesen. Dagegen spricht einmal, dass in beiden
Fällen naoh dem Wortlaut unserer Ueberlieferung die Amnestie all­
gemein war und also auf Thukydides auch dann Anwendung gefunden
haben würde, wenn er wirklich zum Tod verUl·theilt worden wärej
denn sonst wären ja auch für die übrigen .Flüchtlinge, die wegen des
Hermenfrevels oder der Mysterienentweihung in contumaciam zum
Tode verurtheilt waren (Th. VI 60, 4, 61, 7), solche besondere Be­
schlüsse nothwendig gewesen. Dann ist es aber auch nioht wahr, dass
Thukydides zum Tod verurtheilt worden ist, da. er, wie er bekl.;lntlich
selbst sagt, während der Zeit seiner Verbannung im athenischen Feld­
lager verkehrt hat. Wenn er bloss mit Verbannung bestraft war,
stand ihm natürlich ein solcher Verkehr ausserhalb Attikas frei. An­
ders, wenn er zum Tod verurtheilt gewesen wäre und sieh diesem Ur­
thcil durch die Flucht hätte; mau hätte ibn und
zur Vollstreckullg desselben nach Athen bringen müssen. Alkibiades
kommt erst zum Heere nach Samos, nachdem von demselben förmlich
Amnestie und Riickkehr für ihn beschlossen worden ist (Th. VIII 81, 1),
welchem Beschluss dann später auch die athenische Volksversammlung
beitritt (Th. VIII 97, B)•

. 1 Diese Ansieht habe ioh bereits in der Einleitung zu meiner
Textausgabe des Thukydides S. IX kurz ausgesprochen, d!\.mit aber bei
denen, welohe später über die Sache gehandelt haben, keine Beachtung
gefunden. Selbst O. Gilbert, der die nämliche Erklärung im PhiloI.
XXXVIII S. 253 aufstellt, weiss nicht, dass dieselbe von mir schon [)
Jahre vorher gegeben worden ist; jedenfalls erwähnt er es nicht.

2 Diesen Sinn hat -rou<; qJuTdllac; Ka6ev-rw; Xen. Hell. II 2, 20 und
-rou<; qJuTdöac; dvev"r€<; Plut. Lys. 14.
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war auoh nooh nach der auf Antrag des Theramenea durch das
athenische Volk vollzogenen Ratifioation des Friedens (Xen. HelL
II 2, 22) ein besonderes Amnestiedeoret nöthig. Das wird denn
auoh indireot angedeutet bei Andokides I 80 TOU/i; be <pelrfOVT(X~

oi!Te TTaTpOKA€U)iJ/i; eiTt'e KaTIEval oöS' 'Ö11€i~ EIViJ<plcracrse. ETt'€l
b' al crTt'ovbal Tt'pÖ~ AaK€blXljlOV10U/i; ETEVOVTO, Kai Ta T€lxn
KaSEiA€T€ KaI TOU~ <P€UTOVTa~ KaTEbetacrOE, wo der Gegensatz
dazu nöthigt auoh bei TOU~ <PEuiovTa~ KaTEbEEacr8€ an einen
bezügliohen Antrag und Volksbesohluss zn denken 1. Das von
Sohöll angeführte Beispiel des Andolddes beweist für seine An­
sioht wenig. Hätte Thukydides dieselben Anfeindungen und An­
klagen wie dieser zu fUrohten gehabt, so würde ihn dagegen
das speoielle Deoret seiner Zurtiokberufung ebenso wenig haben
sohUtzen können wie der allgemeine Amnestiebesohluss. Also
bliebe bei der Amnestie von 413 naoh wie vor die Thatsache
unerklärlioh, dass Thukydides von derselben keinen Gebrauoh
gemaoht hätte. Ebenso bedenklioh aber wie das Sohweigen des
Thukydides ist für dieBe Amnestie das des Andokides in dei'
Rede über die Mysterien. Wenn derselbe nämlioh, naohdem er
vorher (I 67) derjenigen gedaoht hat, welohe in Folge des Her­
mokopidenprooesses geflohen waren, dann übel' das Psephisma
des Patrokleides sagt TOU~ bE <PEUTOVTa~ OÖTE TTaTpoKAE,(bll<;
EiTt'E KaTIEVat ouS' Üjl€i~ EIVll<plcracrS€, so lässt sich dooh' eine
frühere Amnestie, in Folge deren jene Flüchtigen sämmtlioh zu­
rückgekehrt wären, kaum denken, zumal für den Redner ein
besonderer Antrieb dieselbe zu erwähnen darin gelegen hätte,
dass durch eine so bald eingetretene Begnadigung der Flüchtigen
die ihn belastenden Folgen seiner Denuntiation geringer ersoheinen
mussten. Entsoheidend aber für die ganze Frage ist meines Er- .
achtens eine Stelle des Thukj'dides. Wir lesen nämlioh bei ihm
VIII 70, 1 von den Vierhundert: öcrTEpOV be Tt'OAU IlETaAMEav­
T€~ Tfj~ TOO b~/AoU bIOIK~crEw~, Tt'Al)v T01)<; <PEuTovTa<; ou KaTfj­
TOV TOO 'AAKIßuibou EVEKa, Ta. TE ana 2 lVEjlOV K(XT(X Kpa.TO~

TI)V Tt'OAtV Kai avbpa~ • • UTt'EKTEtVaV ou Tt'OAAOU~. Hier kann
Tt'AJ1v TOU~ <PEuTovTa~ ou KaTnroV TOO 'AAKIßllibou EVEKa dooh
nur heissen: 'sie riefen die Verbannten und Flüohtigen nioht heim,
weil sie sonst auoh dem Alkibiades die Heimkehr gestattet hätten';

1 So auch O. Gilbert 11.. a. 0,
2 So nach CIassen's Verbesserung statt Ta bE ähhll, woriibermeine

Bemerkung in der Poppo'schen Ausgabe zu vergleiohen ist.
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das aber hätte gar keinen Sinn, wenn jemals eine allgemeine
Amnestie' mit Aussohluss des Alkibiades erfolgt wäre, was dooh
der Fall gewesen sein müsste, wenn eine solohe naoh dem sioi­
lischen Feldzug erlassen worden wäre. Dann aber zeigt auoh
der Zusl;l.mmenhang, in welchem diese Worte stehen, ganz deut­
lioh, dass auoh während der yorhergehenden deJIiokratisohen Re­
gierung die Verbannten und Flüohtlinge nicht zurüokberufen wor­
den sind; denn gerade in diesem Punkte wurde ja, wie uns gesagt
wird, yon den Vierhundert niohts geändert. Dazu kommt eine
andere Erwägung. Die angeführte Stelle ist dem Berioht über
die Ereignisse dea Frühjahrs 411 entnommen; die fragliche Am­
nestie aber ,müsste nach dem Herbst 413 erlassen sein. Es müssten
daher in der kurzen Zwisohenzeit yon nooh nioht 11/ 2 Jahren BO

t yiele aristokratisch Gesinnte ins Exil gegangen sein, dass ihren
, Parteigenossen eine allgemeine Amnestie wünsohenswerth er~

schienen wäre, wenn dieselbe nicht auch dem Alkibiades die Rück­
kehr gestattet hätte. Das aber ist kaum denkbar. Während des
ersten Jahres des dekeleischen Krieges hören wir yon innern gegen
die Aristokraten geriohteten Bewegungen niohts; augenscheinlioh
wal'en alle Kräfte damuf gerichtet die Mittel zum Widerstande
gegen die von allen Seiten andringenden Feinde aufzubringen.
Gleich mit dem Winter des folgenden Jahres aber beginnt die
oligarchische Reaction (Th. VIII 47,2. 48,1), welche dann bald
darauf zur Herrschaft der Vierhundert fUhrt (Th. VIII 63, 3).
Ausser der besprochenen Stelle des Thukjrdides lässt auch
die Thatsache, dass der durch OstrakismoB verbannte Hyperbolos
nach Th. VIII 73, 3 im Frühjahr 411 in Samos ermordet wurde,
die Amnestie yon 413 als unmöglich erscheinen. Sein Ostra-

. kismos fand nämlich 418 oder 417 Btatt 1; diese Amnestie, wäre
also auch ihm zu Gute gekommen und er hätte nicht mehr 411
in der Verbannung seinen Tod finden können. Wenn aber in
der 'l'hat, wie Kirchhof! a. a. O. S. 247 nachweist, sehon yor der
in Folge des Lysandrischen Friedens ergangenen Amnestie zwei
aus AnlasB des Hermokopidenprocesses flüchtige Männer, Axiochos,
der im Process der Feldherrn nach der Arginusenschlacht auf­
tritt, und Adeimantos, der gleich nach dieser Schlacht zum Stra­
tegen gewählt wurde und bei Aigospotamoi befehligte, zurück-

1 Kirchhof! selbst setzt den Ostrakismos des Hyperbolos im Her-'
mes I S. 5 ins Jahr 418, E. Curtius Griech, Gesch.li II S. 870 ins Jahr
417, niemand später als 416/15. Vgl. G. Gilbert Reitr. zur inneren
Gesch. Athens S. 231.
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beruIen worden sind, so gehören isie zu den von Th. VllI 97, 3
t4Jllq:llef<wrO bE I((Xt 'AAK1ßuxhllV Iwl aAAOU;;; ~€T' aDTou KaTlEVal
erwähnten aAAOI, eine Möglichkeit, die auch Kirchhoff a. a. O.
S. 249 vorsichtiger Weise offen lässt.

Somit spricht alles gegen und nichts für die dem Zopyroll
entlehnte Angabe des Didymos. Es ist aber noch sehr fraglich,
ob wir es hier wirklich mit einer Angabe des Didymos und nicht
vielmehr mit einer Interpolation des Epitomators zu thun haben.
Dass dieser nämlich die Deduction des Didymos so ganz unver­
fälscht nicht wiedergibt, darauf weisen auch andere Anzeichen
hin. Zunächst ist in dem Satgo Kat KaTajlVWO'KEIV • •. TESaq:lSal
eine Unvollständigkeit zu bemerken; denn die folgende Wider­
legung passt nicht auf alle auswärts Gestorbenen, sondern nur
auf die wegen rrpoboO'iti verurtheilten, die nicht in Attika be­
graben werden durften 1. Vollständig müsste os also hoisson:
EKTO;;; ~EV Errl rrpoboO'llt q:lEUjOVTa TETEAEuTllKEvat. Dagegen ist
in dem ersten Satze, welcher die Behauptung des Didymos ent­
hält, etwas zu viel, nämlich ev 'A8nvat<;. Denn die Amnestie,
welche als Beweis für dieselbe angeführt wird, spricht nur dafür,
dass Thukydides nicht als Verbannter gestorben ist; er konnte
ja auch nach seiner Zurückberufung noch ausserhalb Athens sein
Leben besohliessen 2. Auch hat Zopyros nicht berichtet, dass. er
in Athen gestorben sei, sondern er hat· ihn nach seiner Zurück­
berufung in 'fhrakien den Tod finden lassen, wie die unten in
directer Rede Il folgende Widerlegung desselben zeigt. Erst an

1 Vgl. Th. I 138,6. Lye. in Leoer. 113.115. Xen. Hell. I 7,22.
Marcellin. 55.

2 Man wende nicht ein, dass ebensowenig ßux(4J eaVdT4J durch
das Folgende bewiesen werde. Denn die Erörterung des Didymos richtet
sich zunächst gegen die unmittelbar vorher angeführte Meinung der­
jenigen, welche aus dem tKP10V auf dem Grabmal des Thukydides den
Schluss zogen, er sei in Thrakien in der Verbannung gestorben. Für
Didymos :war das tKfHOV das Zeichen eines gewaltsamen Todes; dJ'l.raus
also ist das ßllX(4J eavdTlp erschlossen. Wenn wir übrigens nicht recht

was das tKlHOV eigentlich gewesen ist, llO ist das kein genügen­
der Grund dasselbe frischweg als eine Erfindung zu bezeichnen. Die
auf demselben beruhenden Hypothesen der Alten über den Tod des
Thukydides lletzen das Dasein desselben voraus, ohne welches sie voll­
ständig in der Luft llchweben würden; und wie hätte eine solche Er­
findung entstehen und sich behaupten können, da noch zu Plutarch's
Zeit das Grabdenkmal des Thukydides zu sehen war?

9 Dass mit den Worten Erd! OE ZUl1TUPOV hfjpEiv vOl1tZ;w Marcel-
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diese Widerlegung konnte sich die Behauptung anschliessen, dass
Thukydides in Athen gestorben sei. Sehen wh also hier den
Epitomator etwas an verkehrter Stf'lle zusetzen, während er an
einer andern etwas Wesentliches aUl>gelassen hat, so dürfen wir
ihn auch wohl für den Zusatz T~V EV LIKEA1/t verantwortlich
machen. Wenn Schöll meint, auf diese Weise würde an Stelle
eines unbekannten Factums ein unrichtiges gesetzt, da nach der
Niederlage bei Aigospotamoi durch das Psephisma des Patroklei­
des wohl die lXT11.wl unter gewissen Beschränkungen rehabilitirt,
aber nic1lt die Verbannten begnadigt worden seien, so hindert ja
nichts TTtV t;TTaV von der am Schluss des Krieges durch die Be­
lagerung und Capitulation Athens herbeigeführten Niederlage zu
verstehen.

Doch dürfte auch die Anna,hme, dass hier ein grobes Miss­
verständniss des Didymos selbst vorliege, nicht geradezu unmög­
lich sein. Flüchtigkeit und Unzuverlässigkeit, Mangel an Kritik
und Besonnenheit des Ul·theils finden sich bei ihm wie bei den
Vielschreibern allel' Zeiten. Seine Vermuthung, dass Thukydides '
eines gewaltsamen Todes gestorben sei, werden wh schon des­
halb nicht gelten lassen, weil es schon unter den Alten sol{}he
gab, die ihn in Athen eines natürlichen Todes sterben liessen
(vgl. die anonyme Vita 10). Ein merkwürdiges Beispiel seiner
Flüchtigkeit und Unzuverlässigkeit hat uns Harpokration s. v.
Ta./-lTJAla. aufbewahrt 1, und wie wenig kritisch sein Urtheil war,
sieht man daraus, dass er in einer Bemerkung zu der bei Demosth.
XXIII 205 erwähnten Anklage und Bestrafung Kimon's 2 diesen

linus wieder selber spreche nnd dabei aus eigener Kenntniss den Zo­
pyros, Kratippos und Timaios citire ist ganz unglaublich. Den Schein
selbst zu reden mag er sich geben; in der That aber spricht Didymos.
Aus diesem'Grunde geht es auch nicht. an,' die Angaben des Zopyros
durch ein vor l:.v 0P~Ki;1 oder AEToVTa eingeschobenes OUK oder ou in
Einklang zu bringen; denn indem man hier Uebereinstimmung ber­
stellt, setzt man den Didymos, der ja ebenfalls behauptet hat, dass
Thukydides nicht als Verbannter in Thrakien gestorben sei, mit sich
selbst in Widerspruch.

1 Ä{bU/-loe; 6 TPU/-l/-let:nKOe; lv /-lEV 'role; 'll1a{ou OtrO/-lvf!/-lUl1{ q:nll1tv
dvul Ta/-ll')A{av niv 'role; <pPCi't'OPl1IV ttri T«/-lOIe; blbo/-lEvl')V, trapanGE/-lEVOe;
Htlv </)avobf!/-lou €V ~ OUbEV 'rOIOÜ'rOV TETpatrTal. €V OE 'rol<; Eie; Äl'J/-lO­
O'GEVl'JV 6 aUTOe; traAlv Ta/-ll'JA{av <pl'Jl1iv dv(XI 'rJ1V EIe; 'roue; <ppaTopa.;
€ll1aTWTJ1V 'rWV TUV(XIKWV, OUbE/-l{av dtr6bEIttv Tije; ttl'JTf!O'EWe; trapa'rl­
GE/-lEVOe;.

II Diese Bemerkung des Didymos findet sich beim Scholiasten des
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verurtheilt werden liess, on 'EArnvho;l Tfj &.heA<p~ Guvflv 1. Un·
bedaohtsam wal' es, wenn er zu dem verdorbenen V. 1028 der
Frösche des Aristophanes EXaPllV 10UV, ~ViK' l1KouO'a Trepi Aa­
pEiou Te8vEwTo<;; nach den Scholien anmerkte on ou TreplEXouO't
8avaTov AapEiou 01 TIEpGat TO bpcxl-ta, woraus man denn in
alter unel neuer Zeit gesohlossen hat, dass die erhaltenen Perser
eine zweite Bearbeitung des ursprünglichen StUckes seien. Aber
der Ausdruck des Aristophanes berechtigt durchaus nioht zu der
Folgerung, die auch Didymos daraus gezogen haben muss, dass
nach demselben die Perser den Tod des Dareios enthalten müssten.
Denn nach klassischem Spraohgebrauch kann T€eV€WTO~ nur den
Zustand, nicht das Factum des Todes bezeiohnen; dazu wäre
eav6VTo~ erforderlioh. Von dem todten Dareios aber ist in den
el'haltenen Persern nicht nur die Rede, sondem er tritt auch
selbel' auf. Noch anderes derart Hesse sich beibringen, Man
sieht, dass D~dymos durohaus keino c Auctorität ist, del' man un­
bedingt vertrauen darf.

Münster. J. M. Stahl.

Aristeides S. 515, 15, wo aber in der Anführung der Demosthenesstelle
irrthümlioh €v ''Tl\! Kair' ,APIO"'TO,,!"€hovo<; statt EV 'Tl\! KaT' •ApÜ1TOKP(lTOUt;;
überliefert ist. Offenbar stammt die Bemerkung auS Didymos' Demo­
sthenescommentar.

1 Plutareh im Leben Kimon's 15 weiss nur, dass, als Kimon für
dell Areopag aufgetreten sei, seine Feinde an dies Verhiiltniss erinnert
hätten. Allein selbst dies ist unglaublich (vgl. W. Visoher Kl. Schriften
I S. 45), wie denn das ganze Vel'hältniss wegen des Mangels überein­
stimmemler Ueberlieferung (vgl. PInt. a. a. O. 4) kaum als historisoh
beglaubigt gelten kann.

Rbeill. Mus. f. pbllol. :N. P. XXXIX. 30




